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rene M: ildgnberger (Hg.), Ordinationsverstäindnis und Ordinations-
liturgien. umenische 1C  e€, (Beiträge iturgie und Spirituali-
tat, 185), Evangelische Verlagsanstalt, Le1ipzig 200 7, D7 DE ISBN 97S-
3-374-02479-7
Seit mehreren Jahren wird kontrovers ber das Verstäiändnis der Amter
bzw des mtfies und der Ordination der Kirche diskutiert. Die Debatte
wird wesentlich VO den Reformanstrengungen der Landeskirchenleitun-
SCH angetrieben, sich auf den demografischen andel und eine Ver-
kleinerung der kirc  TCTICN Urganisation einzustellen. ugleic geht CS

eine passung die in den etzten Jahrzehnten veräinderten Ver-
hältnisse zwischen Pfarrern, nichttheologischen aupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern und der Gemeinde. In diesem Zusammenhang wird

ber ein Pfarrerbi und Modelle ‚eines geteilten Amtes  c des
Pfarrers der der Pfarrerin mit nichttheologischen Mitarbeitern beraten.
DIie Diskussionen kreisen 1im Wesentlichen die rage, WwW1e€e miıt den
ussagen der un 14 des Augsburger Bekenntnisses (CA) ber
das Priestertum ST Gläubigen und die olfentlıche Verkündigung des
Wortes ottes in Predigt und Sakramentsverwaltung (Taufe und end-
ma. MECSAaNSC werden soll.* S1ie finden VOTL em in un zwischen
den Glie  Ichen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
Die begleitenden Kommentare Aaus der Okumene ber ihre Ergebnisse
machen eutlich, A4Ss die Außerungen auf protestantischer Seite die-
SC Komplex der Ekklesiologie keineswegs 1L1UT eine innerkirchliche Ange-
legenheit sind, sondern auch dauerhafte Auswirkungen auf die ezlie-
hungen zwischen den Kirchen en werden.

Der vorliegende ufsatzsammelband ist das gedruckte rgebnis eines
Fachgespräches in Leipzig 1im rühjahr 2006 Er wurde VO der WwW1S5sen-
schaftlichen Geschäftsführerin des Liturgiewissenschaftlichen Instituts
Leipzig der Vereinigten Evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands
(VELKD) herausgegeben. In ihm werden ZWO eıtrage A Kirchen
Deutschlands, nglands, Finnlands und den Niederlanden vereinigt. S1e
beleuchten das ema theologischen, ekklesiologischen, kirchen-
FE  ichen und liturgischen Gesichtspunkten. nter den Ve  en De-
NnOMINAtIionen überwiegen eindeutig die reformatorischen Kirchen und

Wortlaut der beiden zentralen Artikel der C 9 auf die in der Diskussion die
Ordination immer wieder eCZUg SC  Nn wird „Vom Predigtamt“: SE
diesen Glauben erlangen, hat ott das Predigtamt eingesetzt, das Evangelium
und die Sakramente gegeben, durch die als durch ittel den Heiligen C185
gibt, der den Glauben, und Wann will in denen, die das Evangelium hören,
wirkt, das da ENrt dafs WIr durch Christi Verdienst, N1IC. UrC| Verdienst,
einen gnädigen Ott aben, WCNN WIr das glauben  C6 „Vom Kirchenregi-
ment  -0o; „Vom Kirchenregiment (kirchlichen Amt) wird gelehrt, niemand in der
Kirche Ööffentlich lehren oder predigen oder die akramente reichen soll ohne
ordnungsgemälse Berufung.“ AdUuSs Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe Rheinland-
Westfalen-Lippe, Gütersloh, Bielefeld, Neukirchen-Vluyn 19906, 13606, 1369
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ihnen die andeskirchen Als einzıge evangelische Freikirche 1St die
Evangelisch-methodistische Kirche (EmK)9 welche sich im Ver-
ständnis und in ihrer Problematik letztlich nicht schr VO den CVANSC-
ischen Landeskirchen unterscheidet. Die eıtrage AUS der römisch-katho-
ischen und der alt-katholischen Kirche schauen VO außen auf die lan-
deskirchliche Debatte und ihre Produkte.

Oswald ayer beschäftigt sich MIt dem Verhältnis VO Amt und Ordina-
tion ekklesiologischen Gesichtspunkten. Er unternıimm mıiıt ibli-
schen Nachweisen eiNe charfe Unterscheidung zwischen dem rIiester-
Iu er Gläubigen ach und dem ordinationsgebundenen Amt
ach Martın Luther, ayer, habe den Begriff 99  rıeste  6. metaA-

phorisc. verstanden und auf SCE1IN Taufverständnis bezogen ayer WwWEeIs
darauf hin, 4SS diesbezüglich Verständigungsprobleme mıiıt der RO-
misch-katholischen Kirche gibt, die den USdaruc 99  rıester  66 auch wortlich
versteht und deshalb der Exklusivität des Priestertums es (12)
Danach 11 ayer ekklesiologische Unterscheidungen zwischen der all-
gemeınen 1elfalt und Verschiedenheiten der Charismen, den Erhalt der
Einheit ST 1im Glauben Urc eın esonderes „Wortamt  AL und das be-
sondere Amt des Pfarrers 16) Fur das letztere 1Sst nach seiner Ansicht
eine professionelle Ompetenz erforderlich, die in der ege UrCcC eın
Universitätsstudium erworben werde, aber nicht 11U  — ayer entgeht eben
auch nicht die Problematik des Verhältnisses zwischen menschlicher Bil-
dungsarbeit und göttlicher Geistgabe 24) In der Vorgabe VO 14 sieht
ayer „die orge die ‚Öffentlichkeit‘ der Lehre und der Verwaltung
der Sakramente“ (18) Die Existenz eines besonderen evangelischen Pfarr-

sieht in dessen Ordnungsfunktion begründet, die (semein-
schaft 1im Glauben zusammenhalten können (20) Im Ordinationsgot-
tesdienst erlebt ayer CiNE Verschränkung des Geistlichen mıit dem Welt-
lichen, W1€ S1C sich in der Anrufung des Heiligen Geistes in den Ge-
meindeliedern ausdrückt. Im etzten Teil sSEINES Beitrages diskutiert
die rage, ob die Ordination eın Sakrament sSe1IN könne mıiıt dem H1inwe1ls
auf den schr weıten Sakramentsbegriff, den Philipp Melanc  on e1nN-
SCTZLT, hne aber die scharfe Abgrenzung Melanchthons VO der römisch-
katholischen Weihe ZU exklusiven Opferpriestertum VEISCSSCH (25 f.)
Michael Meyer-Blanck betrachtet die Ordination VOTL em liturgie-
wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Er sieht AUS der Öökumenischen Per-
spektive keine großisen Probleme und verwelst auf den ökumenischen An-
Satz der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils der Römisch-
katholischen Kirche 27) Vielmehr waren ach sSsEINEM 1INndruc. die VOT-
handenen Schwierigkeiten kirchenrechtlicher aır Meyer-Blanck VCI-
WEe1s auf berufstheoretische und kirchenpolitische Überlegungen iın der
Diskussion ber die Ordination 27) Der Professor der Evangelisch-
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theologischen onnn kommt Zu Ergebnis: „Der evangelische
Amtsbegriff, der ekanntlich funktional und nicht habituell konzipiert ISt,
ist offensichtlich für nklarheiten und Auseinandersetzungen anfälliger
als der hierarchisch-habituelle und damit klare katholische Weihebegriff“
(28) Im SCHIUSS daran versucht Meyer-Blanck eine kasualtheoretische
Bestimmung der Ordination „als geistlicher Rechtsakt VO Gemeinde und
Kirche im ın  1C auf eines ihrer Glieder“ (28), also als eine „Kasualie
des kirchlichen Amtes“ 530) Er sucht e1 in der liturgischen Ausgestal-
(ung der Ordination den Konsens zwischen dem Performativen und dem
sakramentalen harakter (32-35) ach seiner Bekräftigung des evangeli-
schen Verständnisses der apostolischen Sukzession verlangt Meyer-Blanck
eine liturgische Profilierung der Ordination 1im Unterschied anderen
Akten WI1E der Beauftragung, enn icht-Ordinierte hätten der atur der
a ach einen unselbstständigen und eingeschränkten Dienstauftrag
59) Er diskutiert kritisch die 1im evangelischen aum entstandenen be
grifflichen und liturgischen nklarheıten und spricht VO einer „doppel-
ten Ordination“ den ZWEe1 amen „Ordination“ und „Beauftragung“,
die VO der Bischofskonferenz der VEL AI ihrer unsachgemäfßen Um-
SCEIZUNG der Vorgabe au resultiert. Onsequent plädier eyer-
Blanck nicht 1U  j für eiINe Ordination VO akademisch gebildeten Theolo-
SCH, sondern auch VO „außerakademisch-theologisch qualifizierten rdi-
nanden“ 539)

Heinrich de Wall eistet einen instruktiven kirchenrechtlichen Beıtrag
den Zusammenhängen VO Ordination und Pfarrdienstverhältnis. Er stellt
einen langfristigen ren ZUrFC Lockerung der früher OnNnNneEex10N
zwischen Pfarramt und Ordination fest (41 f.) De Wall bezieht sich el
auf Dietrich onhoeffer „Das Predigtamt und das Pfarramt sind nicht iden-
tisch, W1€E heute auch Ottes Wort und UuLNScICc Predigt nicht identisch
sind366  Buchbesprechungen  theologischen Fakultät Bonn kommt zum Ergebnis: „Der evangelische  Amtsbegriff, der bekanntlich funktional und nicht habituell konzipiert ist,  ist offensichtlich für Unklarheiten und Auseinandersetzungen anfälliger  als der hierarchisch-habituelle und damit klare katholische Weihebegriff“  (28). Im Anschluss daran versucht Meyer-Blanck eine kasualtheoretische  Bestimmung der Ordination „als geistlicher Rechtsakt von Gemeinde und  Kirche im Hinblick auf eines ihrer Glieder“ (28), also als eine „Kasualie  des kirchlichen Amtes“ (30). Er sucht dabei in der liturgischen Ausgestal-  tung der Ordination den Konsens zwischen dem Performativen und dem  sakramentalen Charakter (32-38). Nach seiner Bekräftigung des evangeli-  schen Verständnisses der apostolischen Sukzession verlangt Meyer-Blanck  eine liturgische Profilierung der Ordination im Unterschied zu anderen  Akten wie der Beauftragung, denn Nicht-Ordinierte hätten der Natur der  Sache nach einen unselbstständigen und eingeschränkten Dienstauftrag  (39). Er diskutiert kritisch die im evangelischen Raum entstandenen be-  grifflichen und liturgischen Unklarheiten und spricht von einer „doppel-  ten Ordination“ unter den zwei Namen „Ordination“ und „Beauftragung“,  die von der Bischofskonferenz der VELKD aus ihrer unsachgemäßen Um-  setzung der Vorgabe aus CA 14 resultiert. Konsequent plädiert Meyer-  Blanck nicht nur für eine Ordination von akademisch gebildeten Theolo-  gen, sondern auch von „außerakademisch-theologisch qualifizierten Ordi-  nanden“ (39).  Heinrich de Wall leistet einen instruktiven kirchenrechtlichen Beitrag zu  den Zusammenhängen von Ordination und Pfarrdienstverhältnis. Er stellt  einen langfristigen Trend zur Lockerung der früher engen Konnexion  zwischen Pfarramt und Ordination fest (41 f.). De Wall bezieht sich dabei  auf Dietrich Bonhoeffer: „Das Predigtamt und das Pfarramt sind nicht iden-  tisch, so wie heute auch Gottes Wort und unsere Predigt nicht identisch  sind ... Das Predigtamt ist das Amt der Kirche, nicht das Pfarramt“ (zitiert  nach de Wall, 42). Nun unterscheidet de Wall zwischen der Übertragung  des Predigtamtes durch die Ordination, die Begründung des Pfarrdienst-  verhältnisses durch Berufung und die Übertragung einer bestimmten,  konkreten Pfarrstelle (47). Ihm gelingt es nun, für Klarheit bei verschie-  denen Begriffen zu sorgen. Wie sein Vorautor, so sieht auch er die Dis-  kussion um die Ordination von berufsständischen Überlegungen der Pfar-  rerschaft beeinflusst. De Wall weist auch viele begriffliche und organisa-  torische Differenzierungen der Landeskirchen für die Zulassung zum  Dienst der öffentlichen Verkündigung nach, die eigentlich alle die Vorga-  be aus CA 14 erfüllen. Schließlich beklagt er in deutlichen Worten die  entstandenen Unklarheiten im evangelischen Amts- und Ordinationsver-  ständnis durch den verunglückten Versuch der VELKD-Bischöfe, für Ord-  nung zu sorgen (58 ff.). Im Ergebnis tritt de Wall mit dem Kommentar  „konsequent“ der Position der rheinischen Landeskirche von der einheit-Das Predigtamt 1st das Amt der Kirche, nicht das Pfarramt:“ (zitiert
ach de Wall, 42) Nun unterscheidet de Wall zwischen der Übertragung
des Predigtamtes UuUurc die Ordination, die Begründung des Pfarrdienst-
verhältnisses UuUurc Berufung und die Übertragung einer bestimmten,
konkreten Pfarrstelle 47) Ihm gelingt nu für Klarheit bei verschie-
denen Begriffen SUOISCH. Wie sSeIn Orautor, sieht auch die DIis-
kussion die Ordination VO berufsständischen Überlegungen der Pfar-
rerschaft beeinflusst. De Wall WEeIS auch viele begriffliche und Organısa-
torische Differenzierungen der Landeskirchen für die Zulassung ZUu

1enst der Öffentlichen Verkündigung nach, die eigentlich alle die Orga-
be AUS rfüllen SC  1e€  16 beklagt in deutlichen Worten die
entstandenen Unklarheiten 1im evangelischen mts- und Ordinationsver-
ständnis UrC den verunglückten Versuch der VELKD-Bischöfe, für Ord-
NUuNs SOTrSCNHN 58 f{f.) Im rgebnis I1 de Wall mi1t dem Kommentar
„kKonsequent“ der Os1Iıtiıon der rheinischen Landeskirche VO der einheit-
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lichen Ordination yAB% einheitlichen l1enst Wort bei 62) Allerdings
sieht für die evangelische Kirche keinen satz für eine „absolute Trdi-
natıon hne konkreten Auftrag und spricht sich für das Recht der Kiır-
chenleitungen AdUS, in konkreten Situationen Ordinierten hne kirchli-
chen 1enst und bei fehlendem Interesse die Ordinationsrechte enNt-
ziehen 65)
KIaus Grünwaldt, Oberkirchenra der VELKD in Hannover, versucht die
Diskussion das Amts- und Ordinationsverstäiändnis der evangelischen
Landeskirchen in Deutschland und den Inhalt der VELKD-Studie „Ord-
nungsgemäfs berufen‘“ nachvo.  iehbar machen.

Er SCEIZT miııt dem Auftrag den Theologischen Ausschuss der VELKD
e1n, der daraufhin stellvertretend für die Glie  Ichen der zwischen
1998 und 2002 eine Studie entwartf. In ihrem ittelpunkt steht die Klär-
UuUNngs des Verhältnisses zwischen dem reftormatorischen Grundsatz des
Priestertums er Gläubigen und dem ordinationsgebundenen Amt (69),
zumal mancher die 1e landeskirchlicher Regelungen als „Unordnung
1im Umgang mi1ıt der tsfrage“ und UuUSaruc „Öökumenischer Unglaub-
würdigkeit“ ansieht (71) Insbesondere die römisch-katholische Kirche,
die Alt-Katholiken und die Anglikaner verlangen die Einhaltung bereits
getroffener Vereinbarungen und der Selbstverpflichtung der evangeli-
schen Landeskirchen Zu „rıite VOCAtu  C6 ach /71) Die aärung
des Amts- und Ordinationsverständnisses in der EKD sollte aber auch
einen Beıtrag für die icherung einer flächen  ckenden Versorgung der
Gemeinden in der Zukunft eisten. ugleic MUSSTITE die der Ehren-
amtlichen 1in der öffentlichen Verkündigung als Lektoren der Prädikan-
ten und VO beschäftigungslosen Theologen ach dem Kirc  iıchen
Examen untersucht und die rage ach einer Ordination 1Ns Ehrenamt
eantwortet werden (70) Die fundierte Studie des Theologischen Aus-
schusses endet miıt dem rgebnis: „Eine Beauftragung für diese Öffent-
1€ Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung geschieht UuUurc die
Ordination“ 76) Dies ge gleichermafisen für Theologen und Nicht-
theologen, aupt- w1e€e Ehrenamtliche (7/7) Fur die Ordination soll in der
ege eın Hochschulstudium miı1ıt anschliefsendem Vikariat vOrausgesetzt
werden, jedoch sollen andere Wege des Zugangs ihr en bleiben
(78) Eın VO vornherein zeitlich begrenzter Auftrag Uurc die Ordination
SsSC1 nicht zwingend, enn die Ordinationsrechte könnten auch wieder
rückgeholt werden, allerdings SC 1 die Dauerhaftigkeit der Ordination
SCH der Kontinu1lita und Unabhängigkeit der Arbeit en Trten mi1ıt
verschiedenen ufgaben besser. Hieraus ZO@ der Ausschuss den chluss
einer unbefristeten Ordination (76 f5)

Im fast zeitgleichen Beratungsgeschehen der Evangelischen Kirche 1im
einlan diesem Thema 183803  —_ sich urc die ussagen des
Theologischen Ausschusses ZUrLC einheitlichen Ordination motiviert och
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bald ahm 114  — dort mıiıt Kopfschütteln die olgende Zaghaftigkeit in der
VELKD ZULC enntnısS

TUNWA bemüht sich 11U redlich, dem VO Zaghaftigkeit bestimm:-
ten seltsamen Korrekturprozess der VELKD Oogi verleihen. Aber die-
SCS orhaben annn ihm nicht richtig gelingen, weil dieser Vorgang eın
Rückschritt hinter die klaren ussagen des Theologischen Ausschusses
wurde. An die Stelle der ursprünglichen Unterscheidung des Verkündi-
gungsdienstes urc die Studie zwischen „selbstständig-unselbstständig“
SETZILE 198068  s die Differenzierung „uneingeschränkt-eingeschränkt“ (SO
Die 1im 1enst „Eingeschränkten“ ollten die „Beauftragung“ erhalten, die
„Uneingeschränkten“ Ordiniert werden (SO inter dieser LOsung
schimmern eutliıc die pragmatischen Einflüsse W1€E das traditionelle
Rollenverständnis und die berufsständischen Überlegungen VO Pfarrern
uUurc Das Resultat Wr eın misslungener KOMprOomıI1ss miıt den ussagen
VO bei gleichzeitiger Missachtung Öökumenischer Dialoge, der
nicht überzeugen konnte. Die olge Wr ein Sturm der Entrustung we1it
ber die VELKD hinaus: „Das CUu«ec Papıer unternehme den Versuch, eine
Öökumenisch unehrliche TaxXılıs der Abendmahlsfeier UuUurc Nichtordinier-

theologisch legitimieren“ (Walter araına Kasper, zitiert ach
rünwaldt, ö2)

DIie erneute Überarbeitung der Beschlusslage UuUurc die VELKD, die in
eine „Empfehlung“ der 1SCHNOTIe ihrer Gliedkirchen im Jahr 2006 mun-
dete, stellt ZW AAar die der biblischen Botschaft und die Bedeutung
des Örite VOCatus  eb ach 14 heraus, doch bleibt sS1E bei der grundsätz-
lichen Differenzierung zwischen Ordination für das Pfarramt miıt en
seINEN ufgaben und einer Beauftragung für die Gottesdienstleitung mit
der eler des Abendmahls Die Ordination wird mit dieser Lösung immer
och VO nichttheologischen Faktoren abhängig gemacht, WI1e auch der
utor einraumen 11 US$S (86 f.)

ES spricht einIiges dafür, A4ass sich der Charakter der Vorläufigkeit
dieser „Empfehlung“ der lutherischen 1SCHNOIe bald en zeigen wird.
Da wirkt Grünwaldts Schlusswort ziemlich a1lV „ES 1Sst in jedem Fall
begrüßsen, A4SsSs die deutschen lutherischen Kirchen ihr Verständnis VOoO

Igemeinem Priestertum un: Amt, Ordination und Beauftragung geklä
en Solche Klarheit dient langfristig immer auch der Okumene“ 59)

Leider nicht, WI1E die anschlieisenden Kontroversen und die eitrage in
diesem uch zeigen.

DIie folgenden beiden Aufsätze lenken den 1C auf ZWE1 reformatorische
Kirchen des europäischen Auslandes und bieten damitsı für einen
Vergleich mit der deutschen Situation

entt: Miettinen stellt das Verständnis und die iturgie der Ordination
1n der lutherischen Kirche Finnlands VOoO  F In diesem Land kam CS UuUrc
die Reformation einer religiösen onopolstellung der lutherischen
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Landeskirche, der och heute rund 84 % der Finnen angehören. Mietti1-
11Cc beschreibt sSEINE Kirche als stark auf Mitarbeiter in Anstellungsver-
hältnissen Orlientiert Im „geistlichen 1ens seien in ihr neben Jugend-
un: Kindermitarbeitern, Kantoren und emeindediakonen run:! % far-
TG1 beschäftigt. ach dem finnischen Kirchenrecht gibt 1Ur eın Amt,
das „Priesteramt“, und 1Ur Theologen enel diesem geistlichen
Amt 92) och CC die arbeitsrechtlich egründete Überschneidung
dieser Definition mit dem „geistlichen 1ens gera die finnische Kirche
in eın ungelöstes Dilemma Hıer kommt CS 11U einer ärkung des
Diakonenamtes neben dem TiEsStTer- und dem Bischofsamt (95 Die
Grundsätze des Amtsverständnisses werden Aaus$s 14 abgeleitet (94-96),
wobei das dreigliedrige Amt in seINeEN nebeneinander stehenden Auspra-

nicht hierarchisch verstanden wird. Hieraus wird eine liturgische
Form für die Ordinationen Diakonen, Priestern und Bischöfen Dgelei-
teL, die 11ULE bezüglich des Versprechens des rdinanden amtsbezogen dif-
ferenziert 96)
In einem gewIissen OnTtras dazu steht das eispie Adus der „Protestantse
erk in Nederland“, die 2004 als NCUC, unlerte Landeskirche entstand, ] m
doch mıiıt einer deutlichen Dominanz der traditionell reformierten Wur-
zeln. Ihrem ekklesiologischen Verständnis folgend scheidet Marcel DBar-
ard den Begriff „Ordination“ AdUuSs dem Okabular AU.:  S Es gibt stattdessen
„Einsegnungen“ in das geistliche Amt Auf dem Grundsatz des
Priestertums er Gläubigen fußt die Differenzierung des einen Mmtes
des ortes und der Sakramente in die gleichrangigen Pfarrenr:: „Alteste“
un „Diakone“ och 11U55 der utor einraumen „Das Pfarramt 1St
unwillkürlich das wesentlichste Amt in der Kirche!“ Eın Trun
ijeg darin, 4SS die Altesten und Diakone UuUrc fakultative andau{flle-
SUunNng 1L1UT in einer Gemeinde für eine begrenzte eıt dienen, die Pfarrer
jedoch UuUrc obligatorische Handauflegung für den lebenslangen 1enst
in der SaNzZeCnN Kirche „eingesegnet” werden

ach einer kritischen Analyse des VELKD-Votums Zu Ordinations- und
Amtsverständnis und des umstrittenen EKD-Papiers „Kirche der Freiheit“
mit Zitaten Aus Kommentaren („Betriebsunfall“, „vorreformatorischer Ge-
QCNSALZ zwischen Klerus und oo.  alen”, 118) und dem Hinweis auf Nachteile
für die Okumene gelingt Patrick r1ı1es mıit seinNner beachtlichen Elo-

die Intention und das rgebnis der Reform der Ordination und
Zugänge ZU „Dienst“ der öffentlichen Verkündigung des Wortes ottes
in Predigt und Sakramentsverwaltung in der Evangelischen Kirche 1MmM
einlan:ı werbend prasentieren. Ausgang SEINeETr Darstellung 1St die
VO der Landessynode 2004 beschlossene Vorlage „Ordination, 1enst
und Amter ach evangelischem Verständnis“ (man beachte die etzungen
VO Singular und Plural). „Durch die Ordination werden Menschen in eın
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Dienstverhältnis berufen, das theologisch ın dem errschaftsanspruch Je
Christi als des errn der Kirche egründe und geistlich qualifizie

1St  06 (Landessynode, ”Zitiert ach rıes, 121) Und „Das ordinierende Han-
deln einer Kirche geschieht stellvertretend für die eiNe Kirche Jesu Christi“
(ebd., 1:25) TIES stellt das Provokante für viele Vertreter VO berufsstän-
dischen Interessen der Pfarrerschaft heraus. Gewachsene unevangelische
Denkstrukturen eines „Klerus“ geraten 11U starken Rechtfertigungs-
druck, enn CS wird nicht in eın Amt („Brotberuf“, WI1E Fries CS ausdrückt)
ordiniert. DIie Prax1is eiINeEer VO Predigtdienst Ehrenamtlicher entkoppel-
ten Sakramentsverwaltung in einıgen Landeskirchen wird zurückgewie-
SCNHM, da das Amt der Ööffentlichen Verkündigung Wort und Sakrament
fasst (COMMUNI1O sanctorum) Auch stellt sich rıes entschieden g C
SCH eine Hierarchisierung der „Amter“ in einen „clerus MIinOor  06 urc
„Beauftragung“ und einen „clerus 0&  major Uurc „Ordination“ Fol-
gerichtig wurde die rheinische Ordination in einem eigenen Ordina-
t1ONSsSgesetZ und nicht mehr im Pfarrdienstrecht geregelt SOWI1E die
bisherige zeitlich und Örtlich begrenzte „Beauftragung“ als rmrweg abge-
schafft (1532 f.) amı nımm e einen sichtbaren Abstand ZU Ver-
ständnis eines exklusiven Pfarramts eın Jedoch bleibt die Ordination für
das Pfarramt Voraussetzung Die theologische Ompetenz für die
Ordination ach wird ach der ogi dieses Konzepts entweder
Uurc eın wissenschaftliches tudium der Theologie miıt anschlieisendem
Vikariat der eiINe „theologische Alltagskompetenz“ erworben, die
VO der Ordination uUurc eine zweijährige strukturierte fachliche 740
rustung erganzt wird. DIie 1U einsetzende, ohl unvermeidliche, Pole-
mik diese Aus seltener Geradlinigkeit des Denkens SCWONNCNECNHN
Einsichten Z1ing VOIL em VO jenen AUS, die wieder einmal den ehr-
würdigen, traditionsbeladenen Berufsstand des evangelischen Pfarrers in
Gefahr sahen. och prallte S1Ce Ziel mangels seinNner Widerlegbarkeit C1-

folglos ab Tatsäc  176 wird erst im Vergleich miı1ıt anderen Kirchen eut-
lich, W1€ unbefangen und mı1ıt Öökumenischer Perspektive das NCUC, e1in-
heitliche Ordinationsrecht der rheinischen Kirche aherkommt Kaum e1-

Kirchenleitung wird ihm hne sSEINE Kenntnisnahme vorbeigehen
können, WCI11)1 S1E ber eine Neuordnung ihres eigenen Rechts nach-
en In einiıgen Landeskirchen ur Unruhe aufkommen, weil
viele Ehrenamtliche und Nichttheologen 1m 1enst der Verkündigung,
mittlerweile gut informiert ANNlLiche Regelungen VO ihren Kirchenleitun-
SCH erwarten Bedauerlich 1st NUrL, 4SsSs TIES versaumt, das paralle in
Kraft Prädikantengesetz wenigstens erwähnen, nthält
och eitere konkrete Schlussfolgerungen für aupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitende der Kirche für ihren „Diens Wort Bezüglich der Ge-
staltung der Ordinationsliturgie erinner TIiES die Landeskirche Recht

eın entsprechend angepasstes Einheitsformular (126 In SC1-
NC Schlussplädoyer bigtet rıies das rheinische Ordinationsrecht als
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konstruktiven Beıtrag ZUrFr Diskussion in der d  n zumal ach seiner
Interpretation VO der Grundordnung der un der Leuenberger Kon-
kordie gedeckt wird (155 f In den Schlussworten TI1es ing sSEe1IN Olz
urc eın rheinischer Präadikant mit einer Ootscha sSsein „Mit ihrem
Ordinationsgesetz hat die Evangelische Kirche im einlan:' eın Pfund,
miıt dem S1e laut gedacht 1er gut wuchern könnte“

Die Diskussion Ordination und Amtsverstäiändnis kommt 11U auch bei
den Freikirchen der Zu ihnen gehö die Evangelisch-methodis-
tische Kirche (EmK) W1€E der Aufsatz VO Holger Eschmann belegt. Der
Verfasser macht darauf aufmerksam, 4ass die in der EmkK vorhandenen
Meinungsverschiedenheiten auf die unterschiedlichen Wurzeln des Me-
thodismus zurückzuführen sind. Der gewichtiger werdenden Osition,
4SS die ordinierten Dienste aAaus dem Priestertum er Gläubigen abzu-
leiten sind, steht die Ansicht gegenüber, 4SS S1E besondere Stiftungen
ottes seien Neben dem Hinwe1ls auf die Gemeindeordnung des
Apostels Paulus führt Eschmann die TIradition des reformatorischen Pre-
digtamts als auf Dauer ausgeübtes Hirtenamt und die anglikanisch-hoch-
kirchliche Tradition Er stellt fest, 21S5S John Wesley die bekannte
bischöfliche Verfassung für schriftgemä 1e ugleich hatte für ihn die
Ausbildung VO  —_ theologischen Aal1en „Reisepredigern“ eın grofßes Ge-
wicht Die Ordination VO Diakonen und Altesten geschah mıit dem be.
sonderen 1C auf eine ordnungsgemälse Sakramentsverwaltung
Die EmK o1g der Auffassung John Wesleys VO ZWEe1 ordinierten Diens-
ten der Kirche Diakone/Diakoninnen und Alteste, die in Deutschland
Pastoren/Pastorinnen genannt werden Die in der EmK vollzogene
Ordination gilt für einen lebenslangen 1enst in der weltweiten Kirche
für die ortverkündigung, die Sakramentsverwaltung und die Gemeinde-
eitung Sie selbst wird nicht als Sakrament, sondern rein nktio-
nal betrachtet. „Die Ordinierten sind in einem Bund, einer Art en,
miteinander verbunden. Neben diesen hauptamtlichen Aastoren
un Pastorinnen, die in Konferenzen eingebunden sind un den 1enNst-
Zzuwelisungen unterliegen, gibt Cc5 och SsoOgenannte „Lokalpastoren“ VOL

Ort, die nicht Ordiniert werden und deren Mandat für die OITentlıche
ortverkündigung jahrlic EeErnNEUETNT werden 111U55 Aulßfser ihnen stehen
Laienprediger ZuUur erfügung, die keine Vollmacht für die Sakraments-
verwaltung besitzen un ebenfalls 1U 1im Jahresrhythmus verlängern-
de Lizenzen besitzen. Der Bischof bzw die Bischöftfin wird als „Altester 1m
Sonderdienst‘“ nicht mehr ordiniert, sondern in sSE1IN Amt eingeführt. sch-

Darstellung der Verhältnisse legt die rage ach CiNnNer ereın-
fachung ahe Der utor betont die vermittelnde ellung seiner Kirche

Amt und Ordination mıit Chancen für Öökumenische /Zugange und Ver-
einbarungen
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Mit den beiden anschlieisenden Beıltragen wird die Perspektive auf den
Gegenstand des Buches gewechselt.

Insbesondere der Aufsatz VO Stefan Bontert ber die römisch-katho-
lische Kirche erwelst sich ertrischend ffen für die Fortführung der De-
bhatte ber das Verständnis und die ıturgie der Ordination in der Oku:
LNECIIC Fur manchen evangelischen eser dieses eitrags ist CS sicher SPan-
end erfahren, mit welcher geradlinigen Onzeption die maisgebende
Liturgiekonstitution des I1 Vatikanischen Konzils VO 1963 die Fragen
ach dem dreigliedrigen Amt, seinNner Einordnung in die Gemeinschaft
er Gläubigen, seiNer Übertragung UuUurc „Weihen“ und ihren iturgi-
schen Ausgestaltungen beantwortet hat Der VO Bontert hervorgehobe-

Paradigmenwechsel in Theologie und ıturgie der Sakramente und
der Ordination in der katholischen Kirche 1St Uurc SEINE konzentrierte
Darstellung och schärtfer mit dem 1C auf die 99  el  abe er Gläubi-
SCH Amt Christi aufgrund der aufe  c erkennbar (154 {f.) Die über-

kirchlichen Amter ın der Stufung Bischof, riester, Diakon sind
11U „Dienste Volk es Und „Die Weihe überträgt olglic keine
persönlichen Vollmachten, sondern Zzielt auf die Sendung VO Christus
her Aber bereits VOL dem Konzil wurde UuUurc aps Pıus XIL
1947 der unabdingbare ern der iturgie auf die Handauflegung und das

reduziert Die Ordinationsliturgie betrachtet Bontert als
„Spiegelbi des Ineinanders VO Kirche und Liturgie” Er verwelst
auf das Pontitikale VO 1990 eutsc (161 Bontert stellt fest,
Aass 1im Ritus och VO einer „Weihe“ gesprochen wird, doch wird

ihrer Stelle in der katholischen Theologie zunehmend der Begriff nor-
dination“ verwendet. araus zieht Bontert den chluss „Der Wechsel 1im
Sprachgebrauch verwelist auf die Öökumenischen Verbindungen mıt den
christlichen Kirchen der Reformation, die (wie die Konvergenzerklärung
VOoO  e ıma Zuerst VO ‚Ordination‘ sprechen“ Allerdings stellt Bon-
tert in seiNer eigenen Kirche wachsende Unsicherheiten und Veränderun-
SCH der der Ordinierten fest. die urc den Priestermangel in der
Gemeindearbeit entstehen: Der Mester stehe immer och ordnungsge-
mäafß der Eucharistiefeier VOL, seelsorgliche Dienste würden jedoch auch
hne Ordination übertragen (171 Als „verheerend“ bezeichnet Bon-
Teri die Wiedereinführung der Weiheliturgie ach dem vorkonziliaren
Pontifikale Romanum für einige Gemeinschaften 1im Jahr 195535
Bontert mahnt „Das Amt äng konstitutiv einer liturgisch vollzoge-
11C  — Ordination, unbeschadet er damit verbundenen recCc  ıchen Be-
stimmungen“” und S 1st UuUurc SEINE liturgische Bestellung theologisch
determiniert“ chluss SEINES eitrags plädier Bontert für eiNe
staärker Öökumenische Ausrichtung der Liturgiewissenschaft. „Die etze
der amtstheologischen Diskussionen enthalten och jiel (ökumenisches
Potential. S1ie weıiter aufzuspannen, Unentdecktes freizulegen und CuUcCcC
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taärken für die Zukunft aufzuweisen, aiur bietet die nachkonziliare
katholische Ordinationsliturgie einen reizvollen Ausgangspunkt“

In seINEN Ausführungen legt Oliver dAd1ser die Theologie und die iturgie
der alt-katholischen Kirche ZUrLC Ordination dar Er rekapituliert nächst
die wichtigsten Weichenstellungen im Entstehungsprozess der alt-katho-
ischen Kirche, verwelst auf die alte ungeteilte Kirche des Jahrhunderts
und stellt fest, 4Ss S1E urc die Errichtung eines Bischofsamtes in der
apostolischen Sukzession die Eigenschaft einer katholischen Kirche be-
wahrt hätte

Im kirc  iıchen Amt sieht eine persönliche, dauernde und 11U

eNrDare Beauftragung und Bevollmächtigung Urc den errn: W 4s sich
in seINnEM Verständnis als Sakrament ausdrückt Das einheitliche,
Te1iLaAC au  gte (Episkopat, Presbyterat, Diakonat) drückt sich
liturgisch se1it 1955 in einem Einheitsritus AI Es ist bezüglich der
Verkündigung der Gemeinde vorgeordnet und zugleic in die Gemeinde
im Zusammenhang des Priestertums er Gläubigen eingebunden. In der
alt-katholischen Kirche gibt neben den hauptamtlichen Pfarrern und
Pfarrerinnen, die den Gemeinden vorstehen, dauerhaft ehrenamtliche
Geistliche mit der Bezeichnung 99  rıester 1im Zivilberu Den 5  rıeSs-
ter  66 leitet Aaliser VO „Presbyterium“ ab Das Diakonenamt bezieht sich
auf die ursorge für Arme, Kranke und Benachteiligte und nthält gottes-
dienstliche ufgaben. ESs soll als Aauerhaftes Amt und als Durchgangs-
statıon für die TIEsStTer miıt esonderen ufgaben SCparat VO TIES-
ter wiederbelebt werden Sehr kritisch nımmt Kaiser den offen-
S1IC  ichen Unstimmigkeiten der VEL und der Kakophonie in den ied-
kirchen der bezüglich einer „Beauftragung“ neben der Ordination
ellung: „AUuUS alt-katholischer 1C. wird damit eın bereits erreichter Kon-
SCM1S5 wieder verlassen...“ Er erinnert daran, 4SS die Eucharistie-
feier 1L1UTLE uUurc Ordinierte geleitet werden könne

Mit einem kleinen Aufsatz VO rene Mildenberger ber die Ordinations-
liturgie der Church of England AUS dem Jahr 2005 endet der Reigen der
Einzelbeiträge AusSs verschiedenen Perspektiven auf das ema des Bu-
ches. Er zeigt auf, 4SS das dreifache Amt beibehalten wird, allerdings mit
unterschiedlichen, geschlechtsabhängigen ugängen: Diakoninnen und
Priesterinnen werden zugelassen, Bischöfinnen abgelehnt en
den Priestern 1im auptamt gibt Ehrenamtliche und Lokalordinierte,
die VO der Ortsgemeinde vorgeschlagen worden sind. Fur alle gilt die
gleiche Ordination Theologisc. wird die Ordination der aufle und
dem Priestertum CT Gläubigen zugeordnet. In der TAaxXls sind in der
Church of England Ordination und Einführung grundsätzlich getlreNNtTtE
Handlungen (d9,.



274 Buchbesprechungen

Der Schlussbeitrag VO rene Mildenberger mit „ÖöÖkumenischen AusbDblIli-
cken  C6 ertüllt die einer Klammer zwischen den verschiedenen Auf-
satzen Ihm gelingt CS, dem eser die Grundzüge der Aussagen erAuto-
IC  z herauszuarbeiten und den Ansatz einer Perspektive für die Okumene

entwickeln. Mildenberger findet S1Ce in den TEI Ausprägungen des g '
stuft der funktional gegliederten Amtes (Diakon, riester, Bischof), der
ufwertung des Diakonats, der Beziehung zwischen dem Anstellungs-
verhältnis un dem Amt SOWI1E in den Ordinationsliturgien bezüglich der

den eiligen e1s und die Handauflegung. S1e stellt einen
geklärten Status der Diakone Ort fest, sS1Ce nicht Teil des dreigliedri-
SCH Amts sind. Im Rahmen der plädier Mildenberger für eiNe och
konsequentere Entkoppelung VO Ordination und Beschäftigungsverhält-
Nnıs

Die VO Untertitel vorgegebene Öökumenische Perspektive des Buches
wird WUC SE1INE enthaltenen Aufsätze gut sichtbar. 1ne andere Anord-
1NUNS der eıtrage hätte allerdings dem kontrovers-dialogischen Charak-
er des Themas innerhal der reformatorischen Kirchen und in der Oku-
L1LNECIIC besser entsprochen. Bereichernd waren och zusätzliche eitrage
Aus der rthodoxie und wenigstens einer kongregationalistisch verfass-
ten Freikirche SCWESCH. Sehr bedauerlich 1st das Vorwort der eraus-
geberin, das die ekklesiologische Debatte und 14 mıiıt der
rhetorischen rage „Was aber geschieht, WCINN nicht genügen: ordinierte
Pfarrerinnen und Pfarrer ZUFC Verfügung stehen der bezahlt werden köOön-
nen”? Ahnliche Mangelsituationen kennen auch viele andere Kirchen
der Okumene“ (5) Natürlich mÖögen solche Hintergedanken bei Kirchen-
leitungen vorhanden sSse1In TIrotzdem 1st A der C der reformatori-
schen Ekklesiologie die 1er angedeutete Reduzierung Ehrenamtlicher
blofisen Vertretern für enlende Theologen 1im Pfarramt problematisch.
Von diesem eingenommenen Ausgangspunkt en sich die Autoren der
Auf{fsätze erfreulicherweise nicht beeinflussen lassen. Die 1elfalt ihrer
Darstellungen in Stil und Inhalt 1Sst bereichernd, erkenntnisreich und
klärend ugleic 1st eiINeEe Öökumenische Einstellung ZU Verständnis der
Amter und der Ordination der Kirche auf der Grundlage der erkenn-
bar Insbesondere VOTL dem Spiegel der Reaktionen auf das eigenartige
Produkt der VELKD ZUTLC Ordination für den 1enst der öffentlichen Ver-
kündigung in Wort und Sakrament wird auch eutlich, welches Problem
mit gravierenden Störungen für die Okumene entsteht, W nichttheo-
logische Aspekte und Pragmatik ekklesiologisch korrekte OÖsungen VCI-

biegen. enDar ange hat INa theologisch unreflektierte Phänomene
un Einstellungen Kirche und Amt ST1 wachsen lassen, die weder mit
dem Verständnis der Reformatoren och mit den Ergebnissen des His-
herigen ÖOkumenischen Dialogs vereinbar Sind. Es sind die ziemlich typ_
schen Ungereimtheiten des Selbstverständnisses vieler evangelischen Kir-
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chen, die eine 4re ekklesiologische nsage verhindern. Nun mMuUSsen
sich Gilie:  Ichen der den Vorwurf gefallen lassen, 4SS sS1Ce nach-
lässig mıt den Konsequenzen Adus und den Öökumenischen Aspek-
ten ihres Kirchen:- und Amtsverständnisses INSCHANSC sind.

Fur einıge evangelische Freikirchen ann 111d:  — sich 1L1ULE wünschen,
ass S1C Aaus den dargestellten Vorgangen die VELKD-Verlautbarungen
7A88 Amts- und Ordinationsverständnis Onsequenzen ziehen. DIies gilt
insbesondere für den vielfach nicht 11ULE AUS Öökumenischer und STAATtSs-
kirchenrechtlicher 1C problematischen, ungestalteten Verkündigungs-
und Pastorendienst und das Kirchenverständnis. Insofern 1St die Lektüre
des vorgestellten Aufsatzsammelbandes ber die kirchliche Ordination
für die eiıtungen und Theologen evangelischer Freikirchen schr auf-
schlussreich.

Lothar Weifßs

John (Niebuhr) Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen der Bun-
desrepublik Deutschland TUunNn!  inıen ihrer Geschichte, ihrer Ent-
wicklung und Theologie (edition afem 1S5SS10N academics Z Verlag
für Theologie und Religionswissenschaft VIR, ürnberg, ISBN 9 7/8-5-
937965-87-1, Verlag für Kultur und Wissenschaft Bonn, SBN 078-3-
938116-36-4, 200 7, zugl aktualisierte DIss University of Ou Africa
2002

In den etzten Jahren wird der großsen Zahl der Russlanddeutschen eine
wachsende und ADNSCMECSSCHNEC wissenschaftliche Aufmerksamkeit zuteil.
ES wird eutlich, ass die Deutschen AUuSs den Nachfolgestaaten der ehe-
maligen Sowjetunion sich in mehrfacher Hinsicht VO den einheimischen
Deutschen unterscheiden. Den einheimischen Freikirchen gelingt CS 11U  m

teilweise, diese Deutschen in ihre Gemeinden integrieren. ES ze1g
sich, 4SS die theologischen, kulturellen und sprachlichen Traditionen,
aber auch das Glaubensleben wenig mit den einheimischen Kirchen kom-
patibel Sind. Es entstanden, VO der Offentlichkeit selten bemerkt, zahl-
reiche russlanddeutsche freikirc  iche Gemeinden und Gemeindehbünde

Klassen nımm sich in SEINEM Buch dieser Problematik mit Engagement
und 1€ Er ist Bibelseminar Onnn seIt seINer Gründung DOo-
ZENT in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis), dessen Träagerkreis sich AUS
ZWEe1 russlanddeutschen Gemeindeverbänden ZzZusammenNnseltzZ nNnier dem
ELWAaS we1t gefassten A des Buches untersucht Klassen mennOn1-
tische und baptistische Gemeinden und Gemeindeverbände. Cine Veröf-

Vgl Freikirchenforschung (200/) Aufsatzbeiträge und Rezension des Bu-
hes VO (r Eyselein, Russlanddeutsche Aussiedler verstehen.


